
Gesetz
zur Bestimmung der zuständigen Behörden für die Erteilung von Fahrberechtigungen

an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, der anerkannten Rettungsdienste und
der technischen Hilfsdienste

- Fahrberechtigungszuständigkeitsgesetz (FZG) -
Vom 13. Juli 2010

§ 1

Zuständigkeit

(1) Die Fahrberechtigungen an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, der anerkannten
Rettungsdienste und der technischen Hilfsdienste erteilen

1. abweichend von § 2 Abs. 10 Satz 5 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) die Landrätinnen oder
Landräte der Kreise und die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister der kreisfreien Städte für
Einsatzfahrzeuge von mehr als 4,75 t bis 7,5 t zulässiger Gesamtmasse nach Maßgabe der
aufgrund § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. i StVG erlassenen Verordnung,

2. abweichend von § 2 Abs. 10 Satz 6 StVG

a) die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden für die Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr in ihrem Gebiet und die Amtsdirektorinnen oder Amtsdirektoren, in
ehrenamtlich verwalteten Ämtern die Amtsvorsteherinnen oder Amtsvorsteher, für die Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren der amtsangehörigen Gemeinden sowie

b) die Landrätinnen oder Landräte der Kreise sowie die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister
der kreisfreien Städte

aa) für die Mitglieder ihrer Rettungsdiensteinheiten, für die Mitglieder der von ihnen nach § 6
Abs. 3 des Rettungsdienstgesetzes vom 29. November 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 579, ber.
1992 S. 32), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. November 2001 (GVOBl. Schl.-H. S.
180), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung vom
12. Oktober 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 487, ber. 2006 S. 241), Beauftragten und für die
Mitglieder der von ihnen nach § 9 Abs. 3 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des
Rettungsdienstgesetzes vom 20. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 681, ber. S. 848)
eingebundenen Einrichtungen sowie

bb) für die Mitglieder des Katastrophenschutzdienstes nach § 11 Abs. 1 und 3
Landeskatastrophenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember
2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Januar 2008
(GVOBl. Schl.-H. S. 12), und für die Mitglieder der technischen Hilfsdienste

für Einsatzfahrzeuge bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 4,75 t nach Maßgabe der
aufgrund § 6 Abs. 5 Satz 3 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. i StVG erlassenen
Verordnung.

Abweichend von § 2 Abs. 16 Satz 2 StVG sind die Behörden nach Satz 1 Nr. 2 auch zuständig für
die Überprüfungen nach § 2 Abs. 16 Satz 2 StVG.

(2) Die Aufgaben nach Absatz 1 werden zur Erfüllung nach Weisung übertragen.

§ 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 13. Juli 2010

Pe t e r Har r y Car s ten se n K laus Sc h l ie
Ministerpräsident Innenminister

Dr . He ine r Garg Jo s t d e Jag er
Minister Minister

für Arbeit, Soziales und Gesundheit für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr



Auszug aus dem Straßenverkehrsgesetz - StVG

§ 2 Fahrerlaubnis und Führerschein
.
.
.

(10) . . . Die zuständigen obersten Landesbehörden können Mitgliedern der Freiwilligen
Feuerwehren, der nach Landesrecht anerkannten Rettungsdienste und der technischen Hilfsdienste
Fahrberechtigungen erteilen, die zum Führen von Einsatzfahrzeugen bis zu einer zulässigen
Gesamtmasse von 7,5 t berechtigen. Die zuständigen obersten Landesbehörden können nach
Landesrecht Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren, der nach Landesrecht anerkannten
Rettungsdienste und der technischen Hilfsdienste auch Fahrberechtigungen zum Führen von
Einsatzfahrzeugen bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 4,75 t erteilen, wenn die Inhaber der
Fahrberechtigung seit mindestens zwei Jahren im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B
sind und von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren, der nach Landesrecht anerkannten
Rettungsdienste und der technischen Hilfsdienste für das Führen von Einsatzfahrzeugen bis zu einer
zulässigen Gesamtmasse von 4,75 t ausgebildet worden sind und in einer praktischen Prüfung ihre
Befähigung nachgewiesen haben.

.

.

.

(16) Wer zur Einweisung nach Absatz 10 Satz 6 ein Einsatzfahrzeug bis zu einer zulässigen
Gesamtmasse von 4,75 t auf öffentlichen Straßen führt, kann abweichend von Absatz 15 Satz 1
(Anm.: Fahrlehrer im Sinne des Fahrlehrergesetzes) von einer Person begleitet werden, die
1. das 30. Lebensjahr vollendet hat,
2. mindestens seit fünf Jahren im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse C 1 ist, die während
der Einweisungsfahrten mitzuführen und zur Überwachung des Straßenverkehrs berechtigten
Personen auf Verlangen auszuhändigen ist,
3. im Zeitpunkt der Einweisungsfahrten im Verkehrszentralregister mit nicht mehr als drei Punkten
belastet ist.
Die zuständige oberste Landesbehörde kann überprüfen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind; sie
kann die Auskunft nach Nummer 3 beim Verkehrszentralregister einholen. Absatz 15 Satz 2 gilt
entsprechend (Anm.: im Sinne dieses Gesetzes gilt die begleitende Person als Führer des
Kraftfahrzeugs).

§ 6 Ausführungsvorschriften

(1) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt,
Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen über

1. die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr, insbesondere über
.
.
.

i) die Sonderbestimmungen bei Dienstfahrerlaubnissen nach § 2 Abs. 10 und die Erteilung von
allgemeinen Fahrerlaubnissen auf Grund von Dienstfahrerlaubnissen sowie über Fahrberechtigungen
zum Führen von Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren, der nach Landesrecht anerkannten
Rettungsdienste und der technischen Hilfsdienste bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 7,5 t
nach § 2 Absatz 10,

.

.

.

(5) In Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe i kann die Befugnis zum Erlass einer
Rechtsverordnung ganz oder teilweise auf die Landesregierung übertragen werden, soweit sie
Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren, der nach
Landesrecht anerkannten Rettungsdienste und der technischen Hilfsdienste mit einer zulässigen
Gesamtmasse von 4,75 t bis 7,5 t betrifft. Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach
Satz 1 durch Rechtsverordnung auf die zuständige oberste Landesbehörde übertragen. Die Befugnis
zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe i wird auf die Länder
übertragen, soweit sie Fahrberechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen
Feuerwehren, der nach Landesrecht anerkannten Rettungsdienste und der technischen Hilfsdienste
mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 t bis 4,75 t betrifft.


